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Erstes Kapitel

Einleitung

A. Darstellung des Themas

In dieser Arbeit wird versucht, eine systemgerechte und zeitgemäße Antwort 
auf die Frage zu geben, ob und welche Beteiligungsrechte der Legislative bei 
Vorbehalten zu und Kündigung von völkerrechtlichen Verträgen nach dem 
Grundgesetz (GG) zustehen. Dabei werden unter dem Begriff der Legislative 
entsprechend des Wortlauts des Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG die für die Bundesge
setzgebung zuständigen Körperschaften im Gegensatz zur Regierung als Teil 
der Exekutive verstanden, nämlich Bundestag und Bundesrat1. Vorbehalt und 
Kündigung sind Rechtsakte im Bereich von völkerrechtlichen Verträgen, die 
insofern einseitig durch einen Staat ausgeübt werden können, als sie schon 
durch dessen Handlung Rechtsfolgen in Gang setzen2. Die durch einen Staat 
ordnungsgemäß erklärte Kündigung führt dabei entsprechend Art.  70 Abs.  1, 2 
Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK) zum Wegfall der gegenseitigen 
Pflicht zur Erfüllung des betreffenden völkerrechtlichen Vertrags3. Die Ein
legung eines Vorbehalts zu einem völkerrechtlichen Vertrag durch einen Staat 
bezweckt entsprechend Art.  2 Abs.  1 d) WVK, die Rechtswirkungen einzelner 
Vertragsbestimmungen auf diesen Staat auszuschließen oder zu ändern, wobei 
der Vorbehalt in den meisten Fällen auf den Ausschluss bestimmter Vertragsbe
stimmungen und insofern auf die Einschränkung der rechtlichen Verpflichtun
gen eines Staates gerichtet sein wird4. Sowohl die Erklärung von Vorbehalten zu 
als auch die Kündigung von völkerrechtlichen Verträgen erfolgt im Außenver
hältnis entsprechend Art.  59 Abs.  1 GG durch die Exekutive, üblicherweise 
durch die Regierung als Ermächtigte des Bundespräsidenten5. Die Frage der 

1 Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.  2, Art.  59 Rn.  73; Pieper, in: Epping/
Hillgruber, GG, Stand 01.03.2015, Art.  59 Rn.  27. 

2 Vor allem bei einem Vorbehalt hängt die endgültige Rechtsfolge von der Reaktion des 
Vertragspartners ab, dieser wird durch die einseitige Einlegung des Vorbehalts lediglich zu 
einer solchen gezwungen, siehe dazu v. Arnauld, Völkerrecht, S.  89 Rn.  218.

3 V. Arnauld, Völkerrecht, S.  99 Rn.  241. 
4 V. Arnauld, Völkerrecht, S.  88 Rn.  213 f.; Kühner, Vorbehalte, S.  23.
5 Zum Vorbehalt Fastenrath, Kompetenzverteilung, S.  210 f.; Jarass, DÖV 1975, S.  117, 
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Beteiligung der Legislative stellt sich insofern nicht bei der Außenvertretung, 
sondern lediglich bei der Willensbildung im Innern6. Als Beteiligungsmöglich
keiten der Legislative kommen hier bezüglich der einzelnen Handlungen der 
Exekutive im Rahmen von Vorbehalt und Kündigung sowohl Zustimmungs
rechte als auch Initiativrechte in Frage, wobei die Legislative über letztere durch 
Erlass eines entsprechenden Gesetzes die Exekutive im Außenverhältnis zum 
Handeln zwingen könnte. 

Die Antwort auf die Frage, ob und welche Beteiligungsrechte der Legislative 
im Bereich von Vorbehalt und Kündigung zustehen, ist abhängig von Art.  59 
Abs.  2 S.  1 GG, der die Beteiligung bei „völkerrechtlichen Verträgen“ durch die 
bei der Gesetzgebung mitwirkenden Körperschaften vorschreibt. Diese Norm 
enthält allerdings keine explizite Antwort darauf, in welchen Konstellationen 
und auf welche Art die Legislative im Bereich völkerrechtlicher Verträge zu 
beteiligen ist7. Unstreitig wird jedenfalls von einer Beteiligungsmöglichkeit der 
Legislative im Wege einer Zustimmung durch Gesetz bei Vertragsschluss und 
Vertragsänderung ausgegangen8, darüber hinaus ist sowohl umstritten, bei wel
chen Handlungsformen der Exekutive eine Beteiligung der Legislative erfolgen 
kann als auch auf welche Art9. 

Letztlich ist der Umfang und die Art der Beteiligung der Legislative im Rah
men völkerrechtlicher Verträge davon abhängig, wie man deren Rolle im Au
ßenverhältnis begreift10. Dabei drängt sich die Frage auf, ob die Rolle der Legis

119; Streinz, in: Sachs, GG, Art.  59 Rn.  12, zur Kündigung Heun, in: Dreier, GG, Bd.  2, 
Art.  59 Rn.  20. 

6 Dazu z. B. BVerfGE 1, 372, 394; 1, 351, 369; 68, 1, 87; Reichel, Auswärtige Gewalt, 
S.  29 f.

7 Siehe zu den verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten des Wortlauts: BVerfGE 68, 1, 
84; Ehrenzeller, Legislative Gewalt, S.  213; Kokott, in: Hailbronner, Festschrift Doehring, 
S.  503, 507; Müller, Innerstaatliche Umsetzung, S.  95, 100; v. Münch, in: HoffmannRiem, 
Kündigung NDR Staatsvertrag, S.  68, 80 ff.; Puhl, Minderheitsregierung, S.  143 f.; Streinz, 
in: Sachs, GG, Art.  59 Rn.  41. 

8 BVerfGE 90, 286, 358; 104, 151, 200 ff.; so auch unstreitig in der Literatur, siehe dazu 
z. B. Fastenrath, in: Geiger/Fiedler, Völkerrechtlicher Vertrag, S.  93, 100.

9 Siehe hierzu exemplarisch für eine restriktive Ansicht BVerfGE 1, 372, 394; 68, 1, 86 f.; 
90, 286, 357; Grewe, AöR 1987, S.  521, 530; für eine weite Ansicht Friesenhahn, VVDStRL 
1958, S.  9, 38; Jarass, DÖV 1975, S.  117, 123; Kokott, in: Hailbronner, Festschrift Doehring, 
S.  503, 515; Reichel, Auswärtige Gewalt, S.  69; Röben, Außenverfassungsrecht, S.  74.

10 So im Ergebnis auch BVerfGE 1, 372, 394; 68, 1, 86 f.; 90, 286, 363; 104, 151, 207; 118, 
244, 259; 121, 135, 160; Baade, Verhältnis Parlament und Regierung, S.  115 f.; Dregger, Die 
antizipierte Zustimmung, S.  45 ff.; Feldmann, Neuverteilung Kompetenzen, S.  141; Friesen-
hahn, VVDStRL 1958, S.  9, 37; Klein, ZG 2012, S.  209, 216; Kretschmer, in: Letzgus, Fest
schrift Helmrich, S.  537, 545; Link, Demokratie heute 1971, S.  359, 361; Lubig, JA 2005, 
S.  143, 145; Menzel, VVDStRL 1954, S.  179, 198; Meyring, Entwicklung völkerrechtlicher 
Verträge, S.  297 ff.; Pilz, Der Auswärtige Ausschuss, S.  103; Reichel, Auswärtige Gewalt, 
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lative im Außenverhältnis anders ausgestaltet sein bzw. anderen Grundsätzen 
folgen sollte als ihre Rolle im Innenverhältnis oder ob die im Innenverhältnis 
anwendbaren Grundsätze auf das Außenverhältnis übertragbar sind11.

Im Innenverhältnis ist die Rolle der Legislative und insbesondere des Deut
schen Bundestags vor allem im Verhältnis zu den anderen zwei Gewalten als 
dominant zu definieren: Als unmittelbar demokratisch legitimiertes Organ ist 
das Parlament nicht nur wesentlicher Faktor bei der Herstellung der mittelbaren 
demokratischen Legitimation der anderen Gewalten12, sondern kann gemein
sam mit dem Bundesrat diese über den Vorbehalt des Gesetzes entsprechend 
Art.  20 Abs.  3 GG auch an seinen in Gesetzesform geronnenen Willen binden, 
wobei die Legislative selbst wiederum nur den Bindungen der Verfassung un
terworfen ist13. Parlaments oder Gesetzesvorbehalt setzen bei wesentlichen An
gelegenheiten zwingend ein Tätigwerden der Legislative voraus14 und definie
ren nach Ansicht des BVerfG bei der Anwendung des Gewaltenteilungsprinzips 
sogar einen Kernbereich legislativer Eigenverantwortung15. Darüber hinaus 
muss es aufgrund des Demokratieprinzips und des daraus abgeleiteten Grund
satzes der Herrschaft auf Zeit dem Gesetzgeber auch jederzeit möglich sein, 

S.  72; Wolfrum, VVDStRL 1997, S.  38, 44; ders. in: Schmidt, Handbuch deutsche Außenpo
litik, S.  157, 162. 

11 Jedenfalls gegen eine Übertragung der Grundsätze des Innenverhältnisses auf das Au
ßenverhältnis das BVerfG in ständiger Rechtsprechung, siehe z. B. BVerfGE 68, 1, 86; 90, 
286, 357; 135, 317, 430. 

12 BVerfGE 8, 155, 169 f.; 40, 237, 247; 56, 216, 241; 58, 45, 66; Borer, Legalitätsprinzip, 
S.  50; Gusy, JuS 1983, S.  189 ff.; Ossenbühl, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staats
rechts, Bd.  III, §  62 Rn.  5 ff.; Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.  2, Art.  20 
Rn.  271; Unger, Das Verfassungsprinzip der Demokratie, S.  20 f.

13 Einmal wird über das Parlament die organisatorischpersonelle Legitimation durch Be
gründung von Legitimationsketten hergestellt, zudem aber auch die sachlichinhaltliche Le
gitimation durch Verankerung des Gesetzgebungsrechts beim Parlament, den Vorrang des 
Gesetzes oder die Ausübung von Kontrollrechten durch das Parlament. Siehe dazu Böcken-
förde, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd.  II, §  24 Rn.  16 f., 22; Dreier, in: 
Dreier, GG, Bd.  2, Art.  20 (Demokratie) Rn.  112; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, EL 5 Ja
nuar 2010, Art.  20 Rn.  122. 

14 BVerfGE 49, 89, 126; vergleiche auch BVerfGE 33, 1, 10 ff.; 33, 125, 158 f., 163; 33, 303, 
346; 34, 165, 192 f.; 41, 251, 259 f.; 45, 400, 417 f.; 47, 46, 78 f.; 49, 89, 127; 77, 170, 231; 84, 
212, 226; Böckenförde, Gesetzgebende Gewalt, S.  382 ff.; ders., Organisationsgewalt, S.  90, 
105; Hoffmann, in: Schmidt-Bleibtreu, GG, Art.  20 Rn.  69; Magiera, Staatsleitung, S.  303 ff.; 
Ossenbühl, Verwaltungsvorschriften, S.  208 ff.; Robbers, in: Dolzer, BK, Bd.  5, EL 137 De
zember 2008, Art.  20 Rn.  702; Starck, Gesetzesbegriff, S.  281 ff., 316; Schulze-Fielitz, in: 
Dreier, GG, Bd.  2, Art.  20 (Rechtsstaat) Rn.  113.

15 BVerfGE 20, 150, 257; 121, 135, 163; Robbers, in: Dolzer, BK, Bd.  5, EL 165 Januar 
2014, Art.  20 Rn.  3207; Sommermann, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.  2, Art.  20 
Rn.  208. 
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bereits erlassene Gesetze zu verändern und insofern frühere Mehrheitsentschei
dungen zu revidieren16. 

Die Anwendung der genannten Grundsätze auch im Außenverhältnis, vor al
lem im Bereich völkerrechtlicher Verträge als Materie mit Ähnlichkeit zur Ge
setzgebung würde eine Argumentation zugunsten umfassender Beteiligungs
rechte der Legislative, sowohl von Zustimmungs als auch von Initiativrechten, 
ermöglichen. Dafür bedarf es allerdings der Begründung eines beschriebenen 
Gleichlaufs von Innen und Außenverhältnis17. Das GG selbst enthält nur ver
gleichsweise wenige Regelungen, die das Handeln der Gewalten im Außenver
hältnis bestimmen18. Insofern herrscht keine vollständige Klarheit darüber, wie 
sich der Verfassungsgesetzgeber in diesem Bereich die Aufgabenverteilung vor 
allem zwischen Exekutive und Legislative vorgestellt hat und ob die im Innen
verhältnis anwendbaren Grundsätze so auf das Außenverhältnis übertragbar 
sind. Diese Fragestellung muss beantwortet werden unter Beachtung der Beson
derheiten auswärtiger Beziehungen im Bereich völkerrechtlicher Verträge19 und 
mit Blick auf die seit 1949 erfolgte Entwicklung dieses Bereichs, die vor allem 
durch die Zunahme der Zahl der abgeschlossenen Verträge20 und den zuneh
menden Zugriff völkerrechtlicher Verträge auf alle erdenklichen Sachbereiche 
charakterisiert wird21. 

16 BVerfGE 2 BvL 1/12, Rn.  53; Dreier, in: Dreier, GG, Bd.  2, Art.  20 (Demokratie), 
Rn.  72; Grzeszick, in: Maunz/Dürig, GG, EL 57 Januar 2010, Art.  20 Rn.  52; Hesse, Grund
züge, S.  60 Rn.143; Hoffmann, DVBl. 2013, S.  215, 219; Krumm, AöR 2013, S.  363, 372 f.

17 Dazu Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd.  II, §  27 Rn.  71; 
Klein, ZG 2012, S.  209, 219; Möllers, Die drei Grewalten, S.  167, 376; Röben, Außenverfas
sungsrecht, S.  529; in Bezug auf die Kompetenzverteilung Fiedler, in: v. Münch, Festschrift 
Schlochauer, S.  57, 75. 

18 Schmidt, VVDStRL 1978, S.  65, 73 ff.
19 Darunter fällt vor allem die Notwendigkeit einer Abstimmung mit einem anderen, nicht 

an das GG gebundenen Vertragspartner, siehe Hailbronner, VVDStRL 1997, S.  8, 22; Pilz, 
Der Auswärtige Ausschuss, S.  132. 

20 Dazu v. Bogdandy, ZaöRV 2003, S.  853, 857; Deutscher Bundestag, Schlussbericht En
quete-Kommission, S.  56; Kadelbach, in: Pieroth, Verfassungsrecht, S.  161, 161; Rojahn, in: 
v. Münch/ Kunig, GG, Bd.  1, Art.  59 Rn.  2; Ruffert/Walter, Institutionalisiertes Völkerrecht, 
S.  19 Rn.  54. 

21 Ismayr, in: Schmidt, Handbuch deutsche Außenpolitik, S.  175, 177; Kewenig, in: 
Schwarz, Handbuch deutsche Außenpolitik, S.  37, 37; Rojahn, in: v. Münch/ Kunig, GG, 
Bd.  1, Art.  59 Rn.  2; Wolfrum, VVDStRL 1997, S.  38, 42. 
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B. Problem: Restriktive Sichtweise des BVerfG  
in Bezug auf die Beteiligung der Legislative im Rahmen 

völkerrechtlicher Verträge

Das BVerfG verfolgt eine restriktive Auslegung der Beteiligungsrechte der Le
gislative im Rahmen von Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG22. Bei der Auslegung dieser 
Norm argumentiert es größtenteils aus dem Gewaltenteilungsprinzip heraus 
und kommt zu dem Schluss, dass die Außenvertretung der BRD und eben auch 
die dazugehörige Willensbildung als Kernbereich der Tätigkeit der Exekutive 
bzw. Regierung zu begreifen sei23, in der Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG lediglich eine 
„Sonderkompetenz“ der Legislative definiere24. Dementsprechend begreift das 
BVerfG das in Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG vorgesehene Zustimmungsgesetz auch 
nicht etwa als Gesetzgebung im üblichen Sinne, sondern als „Regierungsakt in 
Form eines Gesetzes“25, bei dem gerade nicht die üblichen mit einem Gesetz 
verbundenen Kontroll und Mitwirkungsmöglichkeiten der Legislative beste
hen sollen26. In der Literatur wird dieser Ansicht teilweise gefolgt27. 

Während das BVerfG seine Rechtsprechung in den neueren Entscheidungen 
mit der Funktionen und Kernbereichslehre zu begründen versucht28, knüpfte es 
in seiner ersten Entscheidung noch daran an, dass in der parlamentarischen De
mokratie nun einmal der Exekutive die Regierung und Verwaltung inklusive 
der Außenpolitik übertragen sei29. Dies kann als Hinweis auf die Ideengeschich
te verstanden werden, die hier möglicherweise Pate stand: In den von Locke30 
bzw. Montesquieu31 konstruierten Gewaltenteilungssystemen wurde die damals 
als nicht normierbar begriffene auswärtige Gewalt in ihrer Ausübung gerade 
der monarchischen Exekutive und nicht der parlamentarischen Legislative zu
geordnet32. Zwei Entwicklungen sprechen allerdings dafür, gerade bezüglich 
des Verhältnisses ExekutiveLegislative und der Kompetenzverteilung im Be

22 Siehe vor allem BVerfGE 1, 372, 394; 1, 351, 369; 68, 1, 84, 86; 90, 286, 357, 381. 
23 BVerfGE 68, 1, 84, 86 f.; 90, 286, 363; 104, 151, 207; 118, 244, 259; 121, 135, 160. 
24 BVerfGE 68, 1, 87. 
25 BVerfGE 90, 286, 357. 
26 BVerfGE 68, 1, 86; ähnlich Cremer, in: Geiger, Neuere Probleme, S.  11, 29. 
27 Siehe z. B. Dregger, Die antizipierte Zustimmung, S.  53; Grewe, AöR 1987, S.  521, 530; 

Mosler, in: Mosler, Festschrift Bilfinger, S.  243, 269; Reichel, Auswärtige Gewalt, S.  70. 
28 BVerfGE 68, 1, 87; zuletzt BVerfGE 131, 152, 194. 
29 BVerfGE 1, 372, 394. 
30 Locke, Two Treatises of Government, Second Treatise, Chap. XII, §  147 f.
31 Montesquieu, Vom Geist der Gesetze, Bd.  1, Buch XI, Kapitel 6.
32 Dazu auch Baade, Verhältnis Parlament und Regierung, S.  173 f., 225; Kempen, in: v. 

Mangoldt/Klein/Starck, GG, Bd.  2, Art.  59 Rn.  26; Schöneweiß, Parlamentarische Kontrolle, 
S.  87. 
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reich der auswärtigen Gewalt nicht an diese Ideengeschichte anzuknüpfen: Zum 
einen wurde mit der Einführung der Weimarer Reichsverfassung (WRV) die 
Monarchie und somit auch eine vorher bestehende Frontstellung zwischen Exe
kutive und Legislative abgeschafft – sämtliche Gewalten sind heute parlamenta
risch legitimiert33. Zum anderen haben sich die zwischenstaatlichen Beziehun
gen seit den Zeiten Lockes und Montesquieus und insbesondere in der Zeit nach 
dem zweiten Weltkrieg massiv verändert: Wie schon erwähnt, werden eigent
lich in allen Bereichen, die sonst der nationalen Gesetzgebung unterliegen wür
den, immer mehr völkerrechtliche Verträge geschlossen34. Bei der Existenz von 
detaillierten Regelwerken wie z. B. dem WTO-Recht oder einer Vielzahl von 
Doppelbesteuerungsabkommen kann nicht mehr von einer Unnormierbarkeit 
des Bereichs der völkerrechtlichen Verträge ausgegangen werden35. Es besteht 
vielmehr eine Ähnlichkeit zur nationalen Gesetzgebung, so dass man durchaus 
für die Notwendigkeit der Beteiligung der Legislative argumentieren könnte. 
Umso bedenklicher ist es, dass der nationalen Legislative durch die restriktive 
Auslegung des BVerfG im Bereich völkerrechtlicher Verträge nur sehr wenig 
Einfluss zugestanden wird: Hat sie einmal das Zustimmungsgesetz zu einem 
solchen Vertrag beschlossen, ist die weitere Entwicklung des Vertrags im Au
ßenverhältnis weitgehend ihrem Einfluss entzogen36 – selbst im Falle einer Kün
digung dieses Vertrags und insofern der Revidierung ihrer ursprünglichen Zu
stimmung wäre sie nach der restriktiven Ansicht des BVerfG nicht zu beteili
gen37. Insofern besteht auch gerade nicht die Möglichkeit der Legislative, ihr 
nun durch die Fortentwicklung des völkerrechtlichen Vertrags bestimmtes Ge
setzgebungsrecht ganz oder teilweise wieder an sich zu ziehen, was durch eigen
ständige Initiierung eines Vorbehalts zu einem Vertrag oder dessen Kündigung 
technisch durchaus geschehen könnte. 

33 Böckenförde, Organisationsgewalt, S.  79; Zeh, in: Hufen, Festschrift HansPeter 
Schneider, S.  41. 

34 Dazu v. Bogdandy, ZaöRV 2003, S.  853, 857; Deutscher Bundestag, Schlussbericht En
quete-Kommission, S.  56; Ismayr, in: Schmidt, Handbuch deutsche Außenpolitik, S.  175, 177; 
Kadelbach, in: Pieroth, Verfassungsrecht, S.  161, 161; Kewenig, in: Schwarz, Handbuch deut
sche Außenpolitik, S.  37, 37; Rojahn, in: v. Münch/ Kunig, GG, Bd.  1, Art.  59 Rn.  2; Ruffert/
Walter, Institutionalisiertes Völkerrecht, S.  19 Rn.  54; Wolfrum, VVDStRL 1997, S.  38, 42. 

35 Ähnlich Baumbach, Vertragswandel, S.  27; Pilz, Der Auswärtige Ausschuss, S.  131; 
a. A. Borer, Legalitätsprinzip, S.  435 f., 446.

36 Kokott, DVBl. 1996, S.  937, 940; Puhl, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staats
rechts, Bd.  III, §  48 Rn.  2. 

37 BVerfGE 68, 1, 85, 87; ähnlich Bayer, Aufhebung völkerrechtlicher Verträge, S.  203; 
Kokott, in: Hailbronner, Festschrift Doehring, S.  503, 513; Rojahn, in: v. Münch/ Kunig, GG, 
Bd.  1, Art.  59 Rn.  74; Streinz, in: Sachs, GG, Art.  59 Rn.  46; Vöneky, in: Isensee/Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts, Bd.  XI, §  236 Rn.  23; Weiß, Auswärtige Gewalt, S.  192. 
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Das BVerfG erkennt, dass diese „Entmachtung“ der Legislative durch den 
Abschluss völkerrechtlicher Verträge38 schon aufgrund des oben beschriebenen 
Diskontinuitätsgrundsatzes, also der jederzeitigen Möglichkeit der Legislative 
zur Änderung jeglichen Gesetzes inklusive des Zustimmungsgesetzes, kompen
sationsbedürftig ist39. Als Lösung sieht das BVerfG allerdings die bloße Ände
rung einer getroffenen völkervertraglichen Regelung im Innenverhältnis und 
damit die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Treaty Override, des Über
schreibens von Völkervertragsrechts durch den nationalen Gesetzgeber, vor40. 
Da der Treaty Override gerade nicht im Außenverhältnis durch die Änderung 
des völkerrechtlichen Vertrags nachvollzogen wird, toleriert das BVerfG mit 
seiner Lösungsmöglichkeit letztlich den Völkervertragsbruch41 und wider
spricht insofern auch dem Sinn des Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG, der nach historischer 
Auslegung gerade den Gleichlauf von Völkerrecht und Staatsrecht sichern 
möchte42. 

Das BVerfG hat bisher die Notwendigkeit erhöhter Beteiligung der Legislati
ve im auswärtigen Bereich erkannt bei Fragen der „Verbandskompetenz“, vor 
allem in Situationen, in denen es galt, bei korrekter Verhaltensweise der Exeku
tive im Innern auf europäischer Ebene oder auf Ebene von mit der EU verbun
denen internationalen Organisationen oder zwischenstaatlichen Absprachen die 
demokratische Legitimation zu erhöhen43. Ebenso hat das BVerfG im Bereich 
von Auslandseinsätzen der Bundeswehr einen Parlamentsvorbehalt aus den 

38 Von der Entmachtung der Legislative gehen auch aus Baade, Verhältnis Parlament und 
Regierung, S.  93; v. Bogdandy, AöR 2005, S.  445, 464; Kadelbach, in: Pieroth, Verfassungs
recht, S.  161, 175; Kadelbach, in: Geiger, Neuere Probleme, S.  41, 44; Kewenig, in: Schwarz, 
Handbuch deutsche Außenpolitik, S.  37, 43; Link, Demokratie heute 1971, S.  359, 370; 
Partsch, VVDStRL 1958, S.  74, 97; Puhl, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, 
Bd.  III, §  48 Rn.  2; Ress, in: Fiedler, Festschrift Geck, S.  626, 626; Schmidt, VVDStRL 1978, 
S.  65, 100; Tomuschat, VVDStRL 1978, S.  7, 27; Weiß, Auswärtige Gewalt, S.  210 f.; Wolfrum, 
in: Schmidt, Handbuch deutsche Außenpolitik, S.  157, 163; Zivier, Recht und Politik 2003, 
S.  20, 23. 

39 Siehe dazu BVerfG 2 BvL 1/12, Rn.  53. 
40 BVerfG 2 BvL 1/12. 
41 Zum Vorliegen eines Bruchs von Völkervertragsrecht Frotscher, in: Spindler, Fest

schrift Schaumburg, S.  687, 714; Kube, StuW 2015, S.  134, 135 ff., 145; Krumm, AöR 2013, 
S.  363, 364; Rust/Reimer, IStR 2005, S.  843, 844. 

42 Siehe dazu 49. Sitzung des Hauptausschusses 9. Februar 1949, Der Parlamentarische 
Rat, Akten und Protokolle, Bd.  14/2, S.  1555 f.; zu dieser Zweckrichtung von Art.  59 Abs.  2 
S.  1 GG auch BVerfGE 1, 372, 390; Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Stark, GG, Bd.  2, Art.  59 
Rn.  37; Kunig, in: Vitzthum, Völkerrecht, S.  98 Rn.  87; Nettesheim, in: Maunz/Dürig, GG, 
EL 54 Januar 2009, Art.  59 Rn.  107.

43 Siehe BVerfGE 89, 155, 187; 123, 267, 356; 129, 124, 168; 132, 195, 239, 272; 135, 317, 
429 f. 
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Grundzügen der Wehrverfassung hergeleitet44. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich natürlich die Frage, warum die Parlamentarisierungstendenz gerade im Be
reich des Verhältnisses zwischen Legislative und Exekutive im Bereich völker
rechtlicher Verträge (Organkompetenzkonflikt) nicht nachvollzogen wurde, 
sondern vielmehr wie im Urteil zum Tax Treaty Override zuletzt 2016 angedeu
tet, immer noch an der restriktiven Auslegung des Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG fest
gehalten wird45. 

In einem schon seit den 1950er Jahren schwelenden Streit hält eine Litera
turansicht dem BVerfG entgegen, dass die Rolle der Legislative im Sinne einer 
„Staatsleitung zur gesamten Hand“ auch im Außenverhältnis als bedeutend ein
zuordnen sei46. Vor dem Hintergrund dieser Ansicht kann damit zwar zuguns
ten einer verstärkten Beteiligung der Legislative im Rahmen des Art.  59 Abs.  2 
S.  1 GG argumentiert werden47. In ihrer Abstraktheit lassen sich aus dieser An
sicht allerdings keine konkreten Grundsätze ableiten, nach denen über die Be
teiligung der Legislative bei mit dem völkerrechtlichen Vertrag verbundenen 
einseitigen Akten wie Vorbehalt und Kündigung entschieden werden könnte48. 
Sofern sich einzelne Vertreter mit Beteiligungsmöglichkeiten der Legislative 
bei Akten im Bereich von Vorbehalten zu und Kündigung von völkerrechtlichen 
Verträgen beschäftigen, bleiben die Ausführungen zu den Einzelkonstellatio
nen oftmals lückenhaft. 

C. Aufgabe: Beantwortung der Frage nach der Existenz von 
Beteiligungsrechten der Legislative im Bereich von Vorbehalt und 

Kündigung gemäß Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG 

Anknüpfend an die eben dargestellte Problematik gilt es in dieser Arbeit anhand 
der Auslegung des Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG die Frage nach der Möglichkeit und 

44 Zuletzt BVerfG, Urteil vom 23.09.2015, 2 BvE 6/11, Rn.  67; siehe auch BVerfGE 90, 
286, 381 ff.; 100, 266, 269; 104, 151, 208; 108, 34, 43; 121, 135, 154; 126, 55, 69.

45 Siehe BVerfG 2 BvL 1/12, Rn.  89 mit Verweis auf BVerfGE 68, 1, 82. 
46 Baade, Verhältnis Parlament und Regierung, S.  115 f.; Klein, ZG 2012, S.  209, 216; 

Feldmann, Neuverteilung Kompetenzen, S.  141; Friesenhahn, VVDStRL 1958, S.  9, 37; 
Kretschmer, in: Letzgus, Festschrift Helmrich, S.  537, 545; Link, Demokratie heute 1971, 
S.  359, 361; Menzel, VVDStRL 1954, S.  179, 198; Pilz, Der Auswärtige Ausschuss, S.  103; 
Reichel, Auswärtige Gewalt, S.  72; Wolfrum, VVDStRL 1997, S.  38, 44; ders. in: Schmidt, 
Handbuch der deutschen Außenpolitik, S.  157, 162. 

47 Friesenhahn, VVDStRL 1958, S.  9, 38; Jarass, DÖV 1975, S.  117, 123; Kokott, in: Hail
bronner, Festschrift Doehring, S.  503, 515; Röben, Außenverfassungsrecht, S.  74. 

48 Streinz, in: Sachs, GG, Art.  59 Rn.  27; ähnlich Müller, Innerstaatliche Umsetzung, 
S.  30. 
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Art der Beteiligung der Legislative im Bereich von Vorbehalten zu und Kündi
gung von völkerrechtlichen Verträgen zu beantworten. Neben der Nutzung von 
Indizien aus der Auslegung entsprechend des Wortlauts und der Historie sollen 
dabei im systematischen Teil konkrete Kriterien herausgearbeitet werden, die 
das „ob“ und „wie“ der Beteiligung der Legislative in der jeweiligen Einzelkon
stellation bestimmen können. Diese Kriterien sollen dann unter Abwägung ge
geneinander auf jegliche erdenkliche Konstellation der Beteiligung der Legisla
tive im Bereich von Vorbehalten zu und Kündigung von völkerrechtlichen Ver
trägen angewendet werden, um schließlich eine Aussage über die Möglichkeit 
dieser konkreten Art der Beteiligung treffen zu können. Hierzu ist zu sagen, 
dass Zustimmungs und Initiativrechte der Legislative in Bezug auf Vorbehalte 
zu völkerrechtlichen Verträgen tatsächlich schon praktiziert werden49 und es 
diesbezüglich insofern mehr um eine dogmatische Fundierung dieser Praxis 
geht. Anders stellt sich die Lage bei Zustimmungs und Initiativrechten zur 
Kündigung völkerrechtlicher Verträge dar: Hier wird überwiegend eine Zu
stimmungsrecht der Legislative abgelehnt50, ein Initiativrecht hingegen kaum 
diskutiert51. In diesem Bereich geht es insofern darum, eine so noch nicht ver
tretene Lösung zu entwickeln und zu überprüfen. 

Die Entwicklung einer solchen Lösung soll unter kritischer Auseinanderset
zung mit der oben beschriebenen Rechtsprechung des BVerfG an die These 
anknüpfen, dass die Rolle der Legislative im Außenverhältnis sich nach dem 
Willen des Verfassungsgesetzgebers nicht maßgeblich von der im Innenverhält
nis unterscheidet. Dazu sollen die teilweise schon oben genannten, die Rolle der 
Legislative im Innenverhältnis prägenden Punkte vorgestellt, einzeln auf ihre 
Übertragbarkeit auf das Außenverhältnis überprüft und insofern als taugliche 

49 Siehe 1.2.5.5. der Richtlinien für die Fassung von Vertragsgesetzen und vertragsbezo
genen Verordnungen, (RiVeVo), Neufassung 2007; Fastenrath, in: Geiger/Fiedler, Völker
rechtlicher Vertrag, S.  93, 99, 289 ff.; Kempen, in: v. Mangoldt/Klein/Stark, GG, Bd.  2, 
Art.  59 Rn.  58; Kokott, in: Hailbronner, Festschrift Doehring, S.  503, 516; Nettesheim, in: 
Maunz/Dürig, GG, EL 54 Januar 2009, Art.  59 Rn.  123; Heun, in: Dreier, GG, Bd.  2, Art.  59 
Rn.  38; Rauschning, in: Dolzer, BK, Bd.  9, EL 143 Dezember 2009, Art.  59 Rn.  96; Rojahn, 
in: v. Münch/ Kunig, GG, Bd.  1, Art.  59 Rn.  57; Streinz, in: Sachs, GG, Art.  59 Rn.  43; 
Weißauer, in: Lang, Festschrift Bengl, S.  149, 164; Wolfrum, VVDStRL 1997, S.  38, 49.

50 So neben BVerfGE 68, 1, 85, 87 auch BT Drs. 12/6000, S.  113; Bayer, Aufhebung völ
kerrechtlicher Verträge, S.  215 f.; Partsch, VVDStRL 1958, S.  74, 89; Treviranus, Außenpo
litik, S.  56 ff.; differenzierend: Kempen, in: v.  Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art.  59 Abs.  2, 
Rn.  61; Kokott, in: Hailbronner, Festschrift Doehring, S.  503, 512; Heun, in: Dreier, GG, 
Bd.  2, Art.  59 Rn.  39; Rojahn, in: v. Münch/ Kunig, GG, Bd.  1, Art.  59 Rn.  74.

51 Ausführungen genereller Art zur Unterwerfung der Kündigung unter das System des 
Art.  59 Abs.  2 S.  1 GG finden sich z. B. bei Nettesheim, in: Maunz/Dürig, GG, EL 54 Januar 
2009, Art.  59 Rn.  140. 
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oder nicht taugliche Kriterien zur Beantwortung der in dieser Arbeit gestellten 
Frage eingeordnet werden. 

Die Relevanz des Themas besteht zum einen deshalb, weil Vorbehalte und 
Kündigungen im Bereich völkerrechtlicher Verträge durchaus weitreichende 
Wirkung haben und insofern entsprechende Beteiligungsrechte der Legislative 
einer Umgehungsgefahr ihres im Zustimmungsgesetz erklärten Willens entge
gen wirken würden. Zum anderen erhält das vorgestellte Thema dadurch Rele
vanz, dass insbesondere die Exekutive bindende Initiativrechte der Legislative 
in Bezug auf Vorbehalte zu oder Kündigung von völkerrechtlichen Verträgen 
die Möglichkeit geben würden, auch nach Vertragsschluss im Außenverhältnis 
wirksam auf Verträge einzuwirken und insofern ihre Entscheidungsfreiheit zu 
wahren. Diese Art der Beteiligung kann in bestimmten Situationen eine völker
rechtskonforme Alternative zum nur im Innenverhältnis wirkenden Treaty 
Override darstellen, z. B. sofern ansonsten zulässig52 in Form eines durch die 
Legislative initiierten Vorbehalts zu einem multilateralen Vertrag. Durch die 
eigeninitiative Kündigung eines völkerrechtlichen Vertrags würde der Legisla
tive zudem nicht nur die Möglichkeit zur Wahrung ihrer Entscheidungsfreiheit 
bei Unzufriedenheit mit dem Vertragsvollzug, sondern auch zur eigenständigen 
Rückholung von durch Vertrag übertragenen Hoheitsrechten gesichert.

Das Thema verliert auch nicht aufgrund eines sog. „neuen Dualismus53“, 
nämlich der Annahme, dass die Mehrheit im Bundestag üblicherweise der Re
gierung folgt und insofern kein Spannungsverhältnis zwischen Exekutive und 
Legislative besteht, an Relevanz. Die Kontroversen zwischen Regierung und 
Mehrheitsfraktionen bei auswärtigen Themen in letzter Zeit widerlegen gerade 
die Annahme eines fehlenden Spannungsverhältnisses54. Insbesondere in Be
zug auf den Abschluss der gemischten völkerrechtlichen Verträge TTIP und 
CETA55 ist es wohl denkbar, dass bei Aufhebung des Fraktionszwangs eine den 
Abschluss dieser Verträge bejahende Regierung nicht die nach Art.  59 Abs.  2 
S.  1 GG nötige Zustimmung erlangen könnte56. Auch in anderen Fragen im aus
wärtigen Bereich wie z. B. bei der Diskussion um die richtige Handlungsmög
lichkeit in der Griechenland sowie in der Flüchtlingskrise schien der Bundes

52 Die Einlegung von Vorbehalten nach Vertragsschluss ist nur insofern zulässig, als der 
Vertrag selbst dies vorsieht oder kein anderer Vertragsstaat widerspricht, siehe dazu ILC, 
Guide to Practice on Reservation to Treaties, 2.3.; Kühner, Vorbehalte, S.  19. 

53 Begriff so verwendet z. B. bei Magiera, Staatsleitung, S.  116.
54 Dazu auch abstrakt Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd.  II, 

§  27 Rn.  55. 
55 Zur Rechtsnatur dieser Verträge Grzeszick/Hettche, AöR 2016, S.  225, 263.
56 Nicht nur die Linkspartei und die Grünen äußerten massive Kritik an TTIP, sondern 

auch Bundestagspräsident Lammert drohte schon mit dem Unterlassen der Zustimmung zu 
TTIP, siehe https://www.tagesschau.de/inland/lammert-ttip-101.html. 
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– Rechtsfolgen Vorbehalt 68 f. 
– Rolle der Legislative 137 ff. 
– Übertragung Grundsätze auf Außenver

hältnis 219 ff. 
– Wirkung völkerrechtlicher Verträge 

54 ff. 
Integrationsprogramm 196 ff. 
Internationale Organisationen 18 ff., 318 ff. 

Kernbereich
– Auswärtige Gewalt 186 ff., 258 ff. 
– der Exekutive 174 ff., 186 ff. 
– der Legislative 174
– Funktionenlehre 173 ff.  
– Kritik an Zuordnung 178 ff. 
Kontrollfunktion
– als Funktion der Gewaltenteilung 165 ff., 

269 ff. 
– des Bundestags gegenüber der Regierung 

168 ff. 

Legislative 
– als Kontrollinstanz 207 f. 
– Initiativrechte bei Kündigung 304 ff. 
– Initiativrechte bei Vorbehalt 283 ff. 
– Kernbereich 174
– Machtverlust 20 f., 30 ff.
– Mitwirkungsrechte in früheren Verfas

sungen 102 ff. 
– Veränderung des Verhältnisses zur 

Exekutive 114 ff. 
– Verhältnis zur Exekutive im Innern 

163 ff.
– Rolle im Außenverhältnis 185 ff. 
– Rolle im Innenverhältnis 137 ff. 
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– Zustimmungsrechte bei Kündigung 
297 ff. 

– Zustimmungsrechte bei Vorbehalt 272 ff.
– zwingender Aufgabenbereich 148 ff. 
Lindauer Abkommen
– Lindauer Absprache vom 14. November 

1957 52 f. 

Organkompetenz
– Abgrenzung zur Verbandskompetenz 

201 ff. 
– im Bereich auswärtiger Verträge 186 ff.

Pacta sunt servanda
– Art. 26 WVK 53
– Verstoß gegen 31 f. 
Parlamentsvorbehalt
– Abgrenzung zum Gesetzesvorbehalt 

156 f.
– der Wehrverfassung 190 f. 

Regierung
– Aufgaben im Bereich auswärtiger Gewalt 

187 ff., 213 ff., 263 ff.  
– Aufgaben im Innern 173 ff., 182
– demokratische Legitimation 143
– neuer Dualismus 10, 168 ff. 
– Vertretung im Außenverhältnis 43, 68, 

73 f., 315 f. 

Treaty Override 30 ff. 
– Verfassungswidrigkeit 31 ff.
Totalvorbehalt 152 ff. 

Verbandskompetenz 195 ff.
– Abgrenzung zur Organkompetenz 201 ff.   
Verfassungskonvent von Herrenchiemsee 

(HChE) 119 ff. 
Verfassungsprinzipien
– als eigene Kategorie 134 f. 
– bei der Auslegung des Art.  59 Abs.  2 S.  2 

GG 136 f. 

– Definition und Funktion 130 ff. 
– im Sinne der Prinzipienlehre S. 131 ff.
– in der Rechtsprechung des BVerfG 135
Vertikale Kompetenzverteilung 50 ff. 
Völkerrechtliche Verträge
– Beendigung 71 ff. 
– gesetzesinhaltliche 45, 232 ff. 
– politische 45 ff., 237 ff., 241 ff. 
– Rücktritt 71 ff. 
Vorrang des Gesetzes 145 ff.
– Anwendung auch im Außenverhältnis 

254 f. 

Wesentlichkeitstheorie
– Anwendung im Bereich
 – auswärtiger Gewalt 236 f. 
 – gesetzesinhaltlicher Verträge 232 ff. 
 – politischer Verträge 241 ff. 
 – völkerrechtlicher Verträge 231 ff.
– Definition Wesentlichkeit 158 f.  
– Grundlegende Argumentation 154 ff. 
– Kernbereich Legislative 174, 178
– Kritik 160 ff. 
– Parlamentsvorbehalt der Wehrverfassung 

212

Zustimmungsgesetz
– als Umsetzung der Wesentlichkeitstheo

rie 237 ff. 
– Änderbarkeit 249 ff. 
– Bindungswirkung 254 ff. 
– erfasste völkerrechtliche Verträge 45 f.
– Ermächtigungsrahmen 194, 205
– Grundrechtsverletzung durch 223 ff. 
– Initiativrecht zum 245 ff., 258
– Rechtswirkungen 49 f., 53 ff., 75, 188 ff., 

220, 245 ff. 
– Verfahren 47 f., 245 ff. 
– Zweck 56 f., 233
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